Praktisches Curriculum[image: ]
	Thema: Krankenbeobachtung (Ernährungszustand)
	Lehrjahr
1
	Nr.
27
	Lernsituation: 
nein

	Ort: nicht festgelegt

	Geeignet ab: Ende 1.LJ
Dauer: 75 Min. 

	Welches Lernziel soll mit dem Arbeitsauftrag erreicht werden?
Der Auszubildende erkennt Veränderungen bei dem Bewohner/ Patienten, kann Zusammenhänge erklären und nachfolgend entsprechend intervenieren. 

	Welche Lerninhalte sollen in den Arbeitsauftrag integriert werden?
· Beobachtungskriterien 
· Ernährungszustand (unter Berücksichtigung von: Allgemeinzustand, Ausscheidungen, Haut, Bewusstsein, Vitalwerte (Temperatur, Puls, Blutdruck, Blutzucker))

	Welches Vorwissen bringt der Auszubildende bezüglich des Themas mit?





	Wie lautet der konkrete Arbeitsauftrag für den Auszubildenden? (auch mehrere Aufträge möglich)

1. Setzen Sie sich mit dem Ernährungszustand, dem Ess- und Trinkverhalten  des ausgewählten Bewohners/ Patienten ______________ auseinander! (Eigenarbeit)

2. Informieren Sie sich über den Expertenstandard für Mangelernährung! (Eigenarbeit)

3. Führen Sie eine Gewichtskontrolle bei einem Bewohner/ Patienten im Beisein des Praxisanleiters durch! (Praxisanleitungszeit: 15 Min.)

4. [bookmark: _GoBack]Reflektieren Sie Ihre Durchführung, beurteilen Sie das Ergebnis im Nachhinein und besprechen Sie dieses mit Ihrem Praxisanleiter! Gehen Sie dabei gezielt auf die Krankenbeobachtung ein! Fassen Sie die Inhalte des Expertenstandards kurz und prägnant zusammen und beschreiben, welche Maßnahmen bei dem Bewohner/ Patienten _____________  umgesetzt werden! (Praxisanleitungszeit:  60 Min.)

Gesamtanleitungszeit:  75 Min.


	Welche Kompetenzen werden durch den Arbeitsauftrag/ die Arbeitsaufträge gefördert?
☑  I:    Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen
   verantwortlich planen und mitgestalten
☑   II:    Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten
☑   III:   Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten   
               Verantwortlich gestalten und mitgestalten
☑   IV:  Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien
  reflektieren und begründen
☑  V:  Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und
  berufsethischen Einstellungen reflektieren


	Wie, wann und durch wen wird die Erfüllung des Arbeitsauftrages/ der Arbeitsaufträge überprüft?

Durch den Praxisanleiter
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